
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT rc"<"' ^ -^^ BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

und dem

Mädchenhaus Bremen e.V. Rembertistraße 32, 28203 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach § 78 b SGB VIII

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die der Verein Mädchenhaus Bremen e.V.
Rembertistraße 32, 28203 Bremen - im folgenden Einrichtungsträger genannt - in der Heilpädago-
gischen/Therapeutischen Wohngruppe Oslebshauser Heerstraße 21 in 28239 Bremen für
Mädchen ab 14 Jahren erbringt, die einen Anspruch auf Unterkunft und Betreuung nach §§ 27, 34,
35a SGB VIII haben.

1.2. Grundlage des Vertrages sind die beiliegende Leistungsbeschreibung „Heimerziehung /
Wohngruppe 7 Wochentage" (Anlage 1) sowie der Berechnungsbogen (Anlage 2).

2. Leistung

2.1 Die Leistungen werden auf der Grundlage der derzeitigen fachlichen Standards und der verein-
barten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genannten Ne-
benbedingungen erbracht. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine
bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweck-
mäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.2. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach § 78 fSGB VIII vom 15.11.2001

2.3 Zu betreuender Personenkreis: aufgenommen werden Mädchen ab 14 Jahren.

2.4 Art, Ziel und Qualität der Leistung:
Die Heilpädagogische/Therapeutische Wohngruppe für Mädchen, Oslebshauser Herrstraße 21 in
28239 Bremen hat eine Kapazität von 8 Plätzen.
Die Wohngruppe ist ein vollstationäres Betreuungsangebot.

Die Betreuung der Jugendlichen erfolgt an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr.
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Die Leistungsbeschreibung ist als Anlage 1 beigefügt und Bestandteil dieser Vereinbarung. Art, Ziel
und Qualität der Leistung sowie der zu betreuende Personenkreis und die sachliche und personelle
Ausstattung ergeben sich aus dieser Leistungsbeschreibung.

2.5 Der Träger hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die nicht wegen
einer in § 72a Satz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Zu diesem
Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spä-
testens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vor-
legen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen Verdachts eine solche
Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zu Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

Gem. § 8a SGB VIII ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung für ein Kind
oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsri-
siko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies bei Kenntnis von einem Gefähr-
dungrisiko ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen und /oder das zuständige Jugendamt un-
verzüglich zu informieren.

2.8 Die Finanzierung etwaiger Zusatzleistungen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Beklei-
düng, Fahrtkosten; Klassenfahrten und Taschengeld für die Kinder/Jugendlichen sind nicht Bestand-
teil des Leistungsangebots der Jugenwohngruppe.

2.8 Im Entgelt sind Anteile für Gruppen- und Ferienfahrten enthalten.

3. Leistungsentgelt

Für den Zeitraum ab 01.01.2021 beträgt die Gesamtvergütung

€ 237,53 pro Person/täglich.

(Freihaltegeld € 213,78 pro Person tgl.)

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 220,09 pro Person/tgl.,

ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlage-
Vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung,

Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 17,44 pro Person/tgl.,
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Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-,
Sach- und Investitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergü-
tung sind den beigefügten Berechnungsbögen (Anlage 2 und Anlage 3) zu entnehmen.

Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn ein entsprechender Kostenübernahmeschein des zustän-
digen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Vereinbarungszeitraum

4.1. Die Vereinbarung gilt ab 01.01.2021 mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten.

4.2. Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es
einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindestlaufzeit.
Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Be-
standteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt wer-
den.

4.3. Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch ge-
setzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Ver-
einbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung
durch Neuverhandtung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuvereinbarung gelten
die bisherigen Regelungen weiter.

5. Prüfungs- und Qualitätsvereinbarung

Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Angaben über ge-
eignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung richten sich nach § 8 des Landesrahmenvertrges nach
§ 78 f SGB VIII. Der Bericht erfolgt nach den Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwick-
jung (Berichtsraster) und ist dem örtlichen Träger der der öffentlichen Jugendhilfe vorzulegen.

Die Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach § 78 b SGB VIII in Verbindung mit § 8 Lan-
desrahmenvertrag SGB VIII findet Anwendung.

Zukünftige Ergebnisse derVertragskommission zur Quatitätsentwicklung, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sind bindend und
zu berücksichtigen.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre
Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu
ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. Im übrigen gelten gelten
die Vorschriften der §§ 53 ff des Zehnten Sozialgesetzbuches (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen
Vertrag.

6.2. Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.
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6.3. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften
des BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von
einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträ-
gen nach dem BremlFG sein.

Bremen, im August 2021
Die Senatorin für Soziales,
Jugend, Integration und Sport

Im Auftrag

Einrichtungsträger

Anlage 1 Leistungsbeschreibung

Anlage 2 Berechnungsbogen/Kalkulationgschema


